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57/15 – Kreis Coesfeld

Bekanntmachung gem. § 3a des Gesetzes über die Um-
weltverträglichkeitsprüfung (UVPG) zur Erweiterung ei-
ner Biogasanlage in Senden

Die SP Power GbR, Kreuzbauerschaft 1, 48308 Senden, hat 
am 12.03.2015 einen Antrag zur Erweiterung einer Biogas-
anlage zum Zweck der Strom- und Wärmeerzeugung auf 
dem Grundstück in Senden, Gemarkung Ottmarsbocholt, 
Flur 5, Flurstücke 140, 79, 146 vorgelegt.

Gegenstand des Antrages ist die Errichtung und der Betrieb 
einer Biogasanlage mit einer Kapazität/Leistung von 1,19 
Mio. Nm³ Biogas pro Jahr, FWL 1.112 kW.

Das beantragte Vorhaben bedarf einer Genehmigung ge-
mäß den Vorschriften der 4. Verordnung zur Durchführung 
des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über 
genehmigungsbedürftige Anlagen) und des Bundes-Immis-
sionsschutzgesetzes (BImSchG). 

Für das Vorhaben wurde ein Vorprüfungsverfahren (Scree-
ning) zur Feststellung des Erfordernisses einer Umweltver-
träglichkeitsuntersuchung gemäß § 3a–c des Gesetzes über 
die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) durchgeführt. Im 
Rahmen dieses Verfahrens wurde festgestellt, dass es einer 
weiteren Umweltverträglichkeitsprüfung als unselbständiger 

Teil des Genehmigungsverfahrens nicht bedarf, da u.a. er-
hebliche nachteilige Umweltauswirkungen durch das Vorha-
ben nicht zu besorgen sind. 

Die Feststellung ist nicht selbständig anfechtbar.

Coesfeld, den 29.04.2015

Kreis Coesfeld
Der Landrat
Im Auftrag
gez. Sentis

58/15 – Stadt Dülmen

Aufstellungsbeschluss zur I. Änderung des Bebauungs-
planes Nr. 01/1 „Schützenstraße / Weberstraße“

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Dülmen hat in 
ihrer Sitzung am 30.04.2015 folgenden Beschluss gefasst:

Gemäß § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) vom 23.09.2004 
(BGBl. I S. 2414) in der zurzeit geltenden Fassung wird die 
Einleitung des Verfahrens zur I. Änderung des Bebauungs-
planes Nr. 01/1 „Schützenstraße / Weberstraße“ für dessen 
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gesamten räumlichen Geltungsbereich zwischen der Neu-
straße, der Straße „Bergsheide“, dem Flöthbach und der 
Straße „Eickholt“ im Stadtbezirk Dülmen-Hiddingsel, in der 
Gemarkung Hiddingsel, beschlossen.

Der räumliche Geltungsbereich des o. g. Beschlusses ist 
dem mitveröffentlichten Übersichtsplan zu entnehmen.

Der räumliche Geltungsbereich ist auch online unter der 
Internet-Adresse 

http://www.o-sp.de/duelmen/plan/uebersicht.php?pid=25213

abrufbar.

Mit dieser Bekanntmachung wird die Einleitung des o. g. 
Verfahrens gemäß § 2 Abs. 1 BauGB ortsüblich bekannt-
gemacht.

Dülmen, den 05.05.2015

Stadt Dülmen - FB 61 -
Die Bürgermeisterin
gez. Stremlau

Anlage zu Nr. 58/15:
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59/15 – Stadt Dülmen

Öffentliche Auslegung der Entwürfe zur
1. 69. Änderung des Flächennutzungsplanes für den 

Bereich „Raiffeisenring“ im Stadtbezirk Dülmen–
Buldern

2. Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 15/3 „Raiffei-
senring“

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Dülmen hat in 
ihrer Sitzung am 30.04.2015 beschlossen, die Entwürfe zur 
Aufstellung der oben bezeichneten Bauleitpläne einschließ-
lich ihrer Begründungen gemäß § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch 
(BauGB) öffentlich auszulegen. 

Die räumlichen Geltungsbereiche der Bauleitpläne sind dem 
mitveröffentlichten Übersichtsplan zu entnehmen.

Die Entwürfe der Bauleitpläne einschließlich ihrer Begrün-
dungen liegen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB vom 23.09.2004 
(BGBl. I S. 2414), in der z. Zt. geltenden Fassung, in der 
Zeit vom

26.05.2015 bis einschließlich 25.06.2015

zu jedermanns Einsicht im Verwaltungsgebäude der Stadt 
Dülmen Overbergpassage, Overbergplatz 3, 2. Oberge-
schoss, Zimmer 12 und 14 - 18, wie folgt öffentlich aus:

Montag bis Freitag  08.00 bis 12.00 Uhr,
Montag bis Mittwoch 14.00 bis 16.00 Uhr und
Donnerstag 14.00 bis 18.00 Uhr.

Sofern innerhalb dieser Zeiten das Verwaltungsgebäude 
Overbergpassage für den allgemeinen Publikumsverkehr 
geschlossen ist, wird dort auf Nachfrage Einlass gewährt.

Innerhalb dieser Auslegungsfrist können Anregungen 
schriftlich oder zur Niederschrift vorgebracht werden. Nicht 
fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der 
Beschlussfassung über den betreffenden Bauleitplan un-
berücksichtigt bleiben. Bezüglich des Verfahrens zu 2. wird 
darauf hingewiesen, dass ein Antrag nach § 47 der Verwal-
tungsgerichtsordnung unzulässig ist, soweit mit ihm Einwen-
dungen geltend gemacht werden, die vom Antragsteller im 
Rahmen der Auslegung nicht oder verspätet geltend ge-
macht wurden, aber hätten geltend gemacht werden kön-
nen. 

Darüber hinaus sind die Planunterlagen unter folgenden 
Internet-Adressen

Anlage zu Nr. 59/15:
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http://www.o-sp.de/duelmen/plan/uebersicht.
php?pid=18767&S=3&L1=8  
(Flächennutzungsplan)

und

http://www.o-sp.de/duelmen/plan/uebersicht.
php?S=3&L1=8&pid=18766  
(Bebauungsplan)

abrufbar. Dort können Stellungnahmen unter den zuvor ge-
nannten Bedingungen auch online abgegeben werden.

Zu den Bauleitplänen sind folgende Arten umweltbezogener 
Informationen verfügbar:

- Umweltbericht 
- Artenschutzrechtliche Relevanzprüfung
- Schalltechnische Untersuchung

Diese Stellungnahmen enthalten umweltbezogene Informa-
tionen zu den wesentlichen Auswirkungen der Planung auf 

a) den Menschen, durch 
- Lärmimmissionen aufgrund von Verkehrslärm durch 

die Eisenbahnstrecke Wanne-Bremen und die Lan-
desstraße 835

b)	 Tiere	und	Pflanzen,	durch	
- allgemeinen Lebensraumverlust aufgrund der ge-

planten	 Bebauung	 von	 Acker-,	 Grün-	 bzw.	 Freiflä-
chen, 

c) Boden und Wasser, Landschaft sowie Luft und Klima, 
durch 
- die Inanspruchnahme von bisher unbebauten Flä-

chen sowie die Inanspruchnahme des besonders 
schutzwürdigem Bodentyps Pseudogley.

Dülmen, 04.05.2015

Stadt Dülmen - FB 61 -
Die Bürgermeisterin
gez. Stremlau

60/15 – Stadt Dülmen

Öffentliche Bekanntmachung über die Einziehung von 
neun Stellplätzen auf dem Grundstück der Sparkasse 
Westmünsterland 

Die als öffentliche Parkplätze gewidmeten 

neun Stellplätze auf Teilflächen des Grundstücks der 
Sparkasse Westmünsterland 
- im Bereich zwischen Sparkasse und Overbergparkplatz  -
Gemarkung Dülmen-Stadt, Flur 25, Flurstücke 184 und 
185,
 
werden gemäß § 7 Abs. 1 des Straßen- und Wegege-
setzes des Landes Nordrhein-Westfalen (StrWG NRW) vom 
23.09.1995 (GV NRW S. 1028) in der derzeit geltenden Fas-
sung eingezogen.

Die Einziehung wird mit Sperrung der Parkplätze im Rah-
men der Baumaßnahmen zur Umsetzung des Projektes 
„Stadtquartier Overbergplatz“ wirksam.

Ein Plan, aus dem die genaue Lage der Parkplätze ersicht-
lich ist, kann im Verwaltungsgebäude der Stadt Dülmen in 
der Overbergpassage, Overbergplatz 3, Zimmer 22, wäh-
rend der Dienststunden eingesehen werden.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen die Widmung kann innerhalb eines Monats nach 
öffentlicher Bekanntgabe Klage beim Verwaltungsgericht 
Münster, Piusallee 38, 48147 Münster, schriftlich, in elektro-
nischer Form oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten 
der Geschäftsstelle  erheben.

Falls die Frist durch das Verschulden eines von Ihnen Be-
vollmächtigten versäumt werden sollte, so würde dessen 
Verschulden Ihnen zugerechnet werden.

Die Klage muss den Kläger, den Beklagten und den Gegen-
stand des Klagebegehrens bezeichnen. Sie soll einen be-
stimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden 
Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben werden. Die 
angefochtene Verfügung soll in Urschrift oder in Abschrift 
beigefügt werden. 

Falls die Klage schriftlich oder zur Niederschrift erhoben 
wird, sollen der Klage nebst Anlagen so viele Abschriften 
beigefügt werden, dass alle Beteiligten eine Ausfertigung 
erhalten können. 

Falls die Klage in elektronischer Form erhoben wird, sind 
die	elektronischen	Dokumente	mit	einer	qualifizierten	elek-
tronischen Signatur im Sinne des Signaturgesetzes zu ver-
sehen. Sie ist bei der elektronischen Poststelle des Verwal-
tungsgerichts Münster über dem auf der Internetseite www.
justiz.nrw.de bezeichneten Kommunikationsweg einzurei-
chen. Die rechtlichen Grundlagen hierfür sowie die weiteren 
technischen Anforderungen sind ebenfalls unter der vorge-
nannten Internetseite abrufbar.

Dülmen, den 05.05.2015

Stadt Dülmen
Die Bürgermeisterin
gez. Stremlau

61/15 – Stadt Dülmen

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushalts-
satzung der Stadt Dülmen für das Haushaltsjahr 2015

1. Haushaltssatzung der Stadt Dülmen für das Haus-
haltsjahr 2015

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 03. Februar 2015 (GV. NRW. S. 
208), hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Dül-
men mit Beschluss vom 05.03.2015 folgende Haushaltssat-
zung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015, der die für 
die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich 
anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen so-
wie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszah-
lungen	 und	 notwendigen	 Verpflichtungsermächtigungen	
enthält, wird
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im Ergebnisplan mit
Gesamtbetrag der Erträge auf 89.694.071 EUR

Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 93.400.243 EUR

im Finanzplan mit
Gesamtbetrag der Einzahlungen 
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 83.219.164 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus 
laufender Verwaltungstätigkeit auf 85.541.452 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus 
laufender Investitionstätigkeit und der 
Finanzierungstätigkeit auf 15.210.642 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus 
laufender Investitionstätigkeit und der 
Finanzierungstätigkeit auf 17.423.096 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haus-
haltsjahr 2015 zur Finanzierung von Investitionen erforder-
lich ist, wird auf

9.000.000 EUR
festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, 
der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen 
Jahren erforderlich ist, wird auf

7.794.000 EUR
festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des 
Ergebnisplans wird auf

3.706.172 EUR
festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in 
Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

12.000.000 EUR
festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das 
Haushaltsjahr 2015 wie folgt festgesetzt: 

1. Grundsteuer
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen
 Betriebe (Grundsteuer A) auf 234 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 495 v. H.
2. Gewerbesteuer auf 435 v. H.

§ 7

(entfällt)

§ 8

1. a) Als erheblich im Sinne von § 83 Abs. 2 GO NRW gel-
ten über- und außerplanmäßige Aufwendungen und 
Auszahlungen, die den Betrag von 25.000,00 Euro 
überschreiten.

  Als nicht erheblich gelten in jedem Fall über- und au-
ßerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, 
die sich auf interne Leistungsbeziehungen, Jahres-
abschlussbuchungen oder kalkulatorische Kosten 
beziehen.

	 b)	 Über-	 und	 außerplanmäßige	 Verpflichtungsermäch-
tigungen zur Leistung von Auszahlungen gelten im 
Sinne von § 85 Abs. 1 S. 2 i.V.m. § 83 Abs. 2 GO NRW 
als erheblich, wenn sie den Betrag von 50.000,00 
EUR überschreiten.

2. a) Auf Planstellen/Stellen ohne Aufwand (Leerstellen) 
können Beschäftigte geführt werden, wenn und so-
bald sie langfristig vom Dienst freigestellt sind und 
keine Bezüge mehr erhalten. Sobald die Freistellung 
beendet ist, sind die Beschäftigten auf freien oder 
freigewordenen Planstellen/Stellen (mit Aufwand) zu 
führen. Für den Fall, dass bei Beendigung der Frei-
stellung keine entsprechende Planstelle/Stelle zur 
Verfügung steht, wird die Bürgermeisterin hiermit 
ermächtigt, Beschäftigte vorübergehend auf Leer-
stellen weiter zu führen, und zwar solange, bis eine 
entsprechende Planstelle/Stelle zur Verfügung steht. 
Die hiernach in Anspruch genommene Leerstelle gilt 
für die Dauer der vorübergehenden Besetzung als 
eingerichtete Planstelle/Stelle mit Bezügeaufwand, 
die Bewertung entspricht der von dem Beschäftigten 
erreichten Gruppe.

  Bei der Freistellung im Rahmen der Altersteilzeit und 
bei Personalgestellung bzw. langfristiger Abordnung 
gegen Erstattung des vollen Aufwandes kann ent-
sprechend verfahren werden.

 b) Soweit frei werdende Stellen sowohl von Beamten 
als	auch	tariflich	Beschäftigten	verwaltet	werden	kön-
nen, dürfen Beamtenstellen mit vergleichbaren tarif-
lich	 Beschäftigten	 und	 Stellen	 für	 tariflich	 Beschäf-
tigte mit vergleichbaren Beamten besetzt werden.

§ 9

Die Bewirtschaftungsregeln sind mit ihren haushaltsrecht-
lichen Auswirkungen Bestandteil dieser Haushaltssatzung.

Dülmen, den 05.03.2015

Stadt Dülmen

gez. Stremlau gez. Meerkamp
Bürgermeisterin Schriftführer

Anlage zu § 9 der Haushaltssatzung 2015 der Stadt Dülmen

Bewirtschaftungsregeln

Im Rahmen der Bestimmungen der Verordnung über das 
Haushaltswesen der Gemeinden im Land Nordrhein-West-
falen (Gemeindehaushaltsverordnung NRW – GemHVO 
NRW)	 werden	 folgende	 Regelungen	 zur	 flexiblen	 Bewirt-
schaftung der Erträge und Aufwendungen sowie der Einzah-
lungen und Auszahlungen getroffen:
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Budgetbildung

Gem. § 21 Abs. 1 GemHVO NRW werden zur eigenverant-
wortlichen Bewirtschaftung folgende Budgets bzw. Unter-
budgets gebildet:

•	 Budget	Gemeindeorgane	und	Stabsstellen
•	 Budget	Wirtschaftsförderung	und	Grundstücks-
 management
•	 Budget	Zentrale	Dienste
•	 Budget	Finanzen
•	 Sonderbereich	Allgemeine	Finanzierungsmittel
•	 Unterbudget	Schule
•	 Unterbudget	Sport
•	 Unterbudget	Kultur
•	 Unterbudget	Musikschule
•	 Unterbudget	Volkshochschule
•	 Unterbudget	Sicherheit	und	Ordnung,	Recht
•	 Unterbudget	Rettungsdienst
•	 Unterbudget	Marktwesen
•	 Budget	Jugend	und	Familie
•	 Budget	Arbeit,	Soziales,	Ehrenamt	und	Senioren
•	 Budget	Stadtentwicklung
•	 Budget	Bauaufsicht
•	 Budget	Hochbau/Gebäudemanagement
•	 Budget	Umwelt-	und	Klimaschutz
•	 Budget	Tiefbau,	Entsorgung,	Verkehr,	Abwasser-
 beseitigung
•	 Budget	Baubetriebshof

In den Budgets und, soweit Unterbudgets gebildet wurden, 
in den Unterbudgets ist die Summe der Erträge und die 
Summe der Aufwendungen für die Haushaltsführung ver-
bindlich. Dies gilt auch für Einzahlungen und Auszahlungen 
für Investitionen.

Mehrerträge/Mindererträge, Mehreinzahlungen/Minder-
einzahlungen für Investitionen

Es wird gem. § 21 Abs. 2 GemHVO bestimmt, dass nicht 
zweckgebundene zahlungswirksame Mehrerträge innerhalb 
eines Budgets bzw. eines Unterbudgets die zahlungswirk-
samen Aufwandsermächtigungen erhöhen. Zahlungswirk-
same Mindererträge verringern die zahlungswirksamen Auf-
wandsermächtigungen des Budgets bzw. des Unterbudgets 
entsprechend. Gleiches gilt hinsichtlich Mehr- und Minder-
einzahlungen für Investitionen.

Deckungsfähigkeit

Innerhalb der gebildeten Budgets bzw. Unterbudgets wer-
den alle zahlungswirksamen Aufwendungen für laufende 
Verwaltungstätigkeit für gegenseitig deckungsfähig erklärt. 
Ausgenommen sind hiervon Aufwendungen, denen zweck-
gebundene Erträge gegenüberstehen, Aufwendungen für 
Festwertbeschaffungen und die Verfügungsmittel der Bür-
germeisterin. Einsparungen bei nicht zahlungswirksamen 
Aufwendungen können nicht zur Deckung von zahlungs-
wirksamen Mehraufwendungen herangezogen werden. 
Ebenfalls gegenseitig deckungsfähig innerhalb der gebil-
deten Budgets bzw. Unterbudgets sind die Auszahlungser-
mächtigungen für Investitionen.

Die zahlungswirksamen Aufwendungen für laufende Ver-
waltungstätigkeit werden innerhalb der Budgets bzw. Un-
terbudgets für einseitig deckungsfähig zugunsten der Aus-
zahlungen für Investitionen erklärt. Zur Inanspruchnahme 
der einseitigen Deckungsfähigkeit ist eine Zustimmung des 
Fachbereichs Finanzen erforderlich.

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das 
Haushaltsjahr 2015 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen ist gemäß § 80 Abs. 
5 GO NRW dem Landrat als untere staatliche Verwaltungs-
behörde in Coesfeld mit Schreiben vom 30.03.2015 ange-
zeigt worden. 

Der Haushaltsplan 2015 liegt ab dem Zeitpunkt dieser Be-
kanntmachung bis zum Ende der Auslegung des Jahres-
abschlusses 2015 gem. § 96 Abs. 2 GO NRW beim Fach-
bereich „Finanzen“, Markt 1-3, Zimmer 80, 48249 Dülmen, 
während der allgemeinen Öffnungszeiten (montags bis frei-
tags von 08.30 Uhr bis 12.00 Uhr, außerdem montags von 
14.00 Uhr bis 16.00 Uhr sowie donnerstags von 14.00 Uhr 
bis 18.00 Uhr), beim Fachbereich „Sicherheit und Ordnung“, 
Markt 1-3, Infothek „Bürgerbüro“, 48249 Dülmen, während 
der Öffnungszeiten (montags bis donnerstags von 08.00 Uhr 
bis 18.00 Uhr und freitags von 08.00 Uhr bis 13.00 Uhr), 
im Bürgerbüro Buldern, Weseler Straße 62, 48249 Dülmen, 
während der Öffnungszeiten (donnerstags von 08.00 Uhr bis
12.00 Uhr und von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr) sowie im  Bür-
gerbüro Rorup, Hauptstraße 56, 48249 Dülmen, während 
der Öffnungszeiten (mittwochs von 14.30 Uhr bis 18.00 Uhr) 
zur Einsichtnahme öffentlich aus und ist im Internet unter 
der Adresse www.duelmen.de/3278.html?&no_cache=1 ver-
fügbar.

Hinweis:
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Ver-
fahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustande-
kommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit die-
ser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden 
kann, es sei denn,

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vor-
geschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchge-
führt,

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich be-
kannt gemacht worden,

c) die Bürgermeisterin hat den Satzungsbeschluss vorher 
beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der 
Stadt vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvor-
schrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt.

Dülmen, den 08.05.2015

Stadt Dülmen
Die Bürgermeisterin
gez. Stremlau


